
Kellerberg: 30 und Rechts vor Links muss bleiben 

Agenda 
Tarantik 

 

 13.09.2012 

1. Rückblick:   wann, warum und wie 

2. Kellerberg:  Veränderungen seit 1996:         

   neue Siedlung, jetzt viele   

   Bewohner, Parkplatz für Bräubogen, 

   Schulbushäuschen, Radlrundweg 

3.  Regelung: Bestehende Verkehrsregelung hat 

   sich bewährt (andere                   

       Beispiele in der Gemeinde)   

4.  Alternativen: Andere Möglichkeiten der  

   Verkehrsberuhigung 

5. Ergebnis   
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Kellerberg: 30 und Rechts vor Links muss bleiben 

2. Kellerberg: Veränderungen seit 1996 
Tarantik 

 

 13.09.2012 

a) Kellerberg-Vergrößerung mit Siedlung Bräubogen (Ost) und zwei Häuser (West) 

b) Quellverkehr durch Gewerbe (Brauerei/Lagerhalle/Battrangelände) 

c) Anzahl der Einwohner 159 und Beschäftigte im Gewerbe 32 gesamt ca. 191 Pers. 
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d) Großer Parkplatz für Bewohner des Bräubogens 

e) Steile Zufahrt vom Bräubogen zur Springlbacher Str. (im Winter problematisch)  

f) Schulbuswartehäuschen für viele Kinder (auch von Siedlung am Sportplatz) 

g) Radlrundweg von Pfaffing über die Filze (viele Radler nutzen diese Strecke) 
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Einwohner in Springlbach:   94 Personen 

 

davon 50 % Richtung B 304: 47 Personen 

davon 50 % Richtung Forsting: 47 Personen 

  

 

 

Einwohner/Beschäftigte Kellerberg: 191 Personen 

 

 

Wertigkeit:  Kellerberg : Springlbach 

 

  4  :       1  
 

Die Dominanz der Kellerbergsiedlung  
ist eindeutig, weil der Durchgangsverkehr nur von geringer Bedeutung ist. 

deshalb ist der Anspruch der Kellerbergsiedlung auf Schutz der 

Wohnbevölkerung sowie der Fußgänger (Schulkinder) und Fahrradfahrer 

angemessen.  
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Gemeindeverbindungsstraße:  Werfling   /   RO 41 
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Gemeindeverbindungsstraße:  Werfling   /   RO 41 

Kampenwandstr. 
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3. Regelung: Andere Bsp.in der Gemeinde  
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Gemeindeverbindungsstraße:  Werfling   /   RO 41 

Hochfellnstr.  
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3. Regelung: Andere Bsp.in der Gemeinde  
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Gemeindeverbindungsstraße:  Hilgen   /   RO 41 



Kellerberg: 30 und Rechts vor Links muss bleiben 

3. Regelung: Andere Bsp.in der Gemeinde  
Tarantik 

 

 13.09.2012 

Gemeindeverbindungsstraße:  Hilgen   /   RO 41 
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Fahrbahnverengungen: Beispiel Penzing 
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Abknickende Vorfahrt:  Springlbacher Str. / Bräubogen 



Kellerberg: 30 und Rechts vor Links muss bleiben 

4. Alternativen: Andere Möglichkeiten 
Tarantik 

 

 13.09.2012 

Abknickende Vorfahrt:  Springlbacher Str. / Bräubogen 
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Zone 30 auch für Forsting 
Vorteil:  weniger Verkehrszeichen 

  inkl. Rechts vor Links 
Voraussetzung erfüllt, da der Durchgangsverkehr von untergeordneter Bedeutung ist. 
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Die bestehende Regelung soll 

bleiben, weil:  

1. Die Voraussetzung erfüllt ist, da der Durchgangsverkehr von 

untergeordneter Bedeutung ist. 

2. Seit 16 Jahren hat sich die Regelung dieser Verkehrsberuhigung 

bewährt. Es gab keinerlei Probleme bzw. Unfälle. 

3. Der Quellverkehr der Einwohner in der Siedlung ist durch die 

Verkehrsberuhigung sicherer. 

4. Die Mitarbeiter der angrenzenden Firmen haben eine sichere Zu- 

und Abfahrt, vor allem die Brauerei durch den ständig querenden 

Staplerverkehr. 

5. Die wartenden Schulkinder vor dem Bushäuschen sind sicherer 

durch den beruhigten Verkehr. 

6. Der Zugang zum Bräubogenparkplatz an der Springlbacher Str. 

kann ist gefahrloser zu benutzen.  

7. Der Radlrundweg von Pfaffing nach Forsting über die Filze führt 

zwangsläufig über die Springlbacher Str. und wird in diesem 

Bereich durch die Verkehrsberuhigung wesentlich sicherer.  

 

 

 


